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Oktober 2025
Landesforderung Holzhei1zsysteme + Solar Vorarlberg

Forderbare Mafinahmen (AUSZUG)

o Stiickholzheizungen (Vergaserkessel mit Gebldseunterstiitzung) in Verbindung mit Pufferspeicher als
Zentralheizung (Umweltzeichen zertifiziert, UZ 37)

e Automatische Hackgut- und Pelletsheizanlagen in Verbindung mit Pufferspeicher als Zentralheizung
(UZ 37)

o Kachel- und Kaminéfen als Zentralheizung (Wirkungsgrad mindestens 85 %)

e Hausanschluss an Nahwérmesysteme

e Thermische Solaranlagen

Die forderbaren MaBnahmen diirfen ausschlielich der privaten Nutzung dienen und die betroffenen

Wohnhéduser und Wohnungen miissen ganzjahrig bewohnt sein (Hauptwohnsitz).

Antragsteller
Natiirliche und juristische Personen.

Die wichtigsten Forderkriterien (AUSZUG)

¢ Im Finzugsgebiet einer qualititsgesicherten Nahwirme sind ausschlieBlich Anschliisse an Nahwirme
forderbar. Dies gilt nicht, wenn

= die Umsetzung des Nahwadrmeanschlusses nicht innerhalb von 12 Monaten ab Anfrage an den
Nahwirmebetreiber umgesetzt werden kann, oder
= vor Bestellung eines anderen forderbaren Heizsystems eine Vergleichsrechnung der
Lebenszykluskosten (Vollkosten) auf Basis von Angeboten mit einem validierten Heizrechner
(z.B. www.heizrechner.at) durchgefiihrt wurde. Diese Berechnung muss von einem
unabhéngigen Energieberater durchgefiihrt werden.
(Diese Ausnahmeregelungen gelten nicht fiir die Bundesforderung raus aus Ol und Gas im EFH und
MGW) Die Einzugsgebiete von Nahwirme sind unter www.vorarlberg.at/energiefoerderungen oder
www.vorarlberg.at/nahwaerme abrufbar.

e Siamtliche behordlichen Auflagen sind einzuhalten und die fachgerechte Ausfiihrung der Anlage ist im
Forderantrag zu bestétigen (allgemein anerkannte Regeln der Technik).

e Nach einem Betriebszeitraum von 10 Jahren kann eine Neuforderung ohne Einschrinkung erfolgen.
Fiir Neuansuchen, die wéhrend dieses Betriebszeitraumes gestellt werden, wird fiir jedes nicht
vollendete Betriebsjahr ein Abschlag von 10 % der ehemals erhaltenen Forderung ermittelt und von
der neu errechneten Forderung abgezogen.

Details in der Energieférderungsrichtlinie (Giiltigkeit von 01.01.2025 bis 31.12.2025)

Bei der Erstellung der Unterlagen wurde mit grofiter Sorgfalt gearbeitet. Fehler konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor
einer Investitionsentscheidung kontaktieren Sie bitte die zustédndige Forderstelle.


http://www.heizrechner.at/
http://www.vorarlberg.at/energiefoerderungen
http://www.vorarlberg.at/nahwaerme
https://vorarlberg.at/documents/302033/472360/Energieförderungsrichtlinie+2025.pdf/4c1739b1-410f-7f57-e82a-76b2d97adcd4?t=1738739820141

Forderausmag fiir thermische Solaranlagen in bestehenden Wohnbauten:

Die Forderung betrdgt maximal 25 % der forderfahigen Kosten und ist begrenzt mit:

Forderhohe in €

Mehrwohnungshauser
Thermische Solaranlagen Eigenheime (mindestens 3 Wohnungen) und
(maximal 2 Gemeinschaftsanlagen
Wohnungen) pro Gebdude pro Wohnung

Solarer Deckungsgrad
Warmwasser von € 2.000,-- € 1.000,-- € 400,--
mindestens 60 %

Solarer Deckungsgrad
Gesamt von € 3.000,-- € 1.500,-- € 600,--
mindestens 30 %

Solarer Deckungsgrad
Gesamt von € 4.000,-- € 2.000,-- € 800,--
mindestens 50 %

Servicescheck: Fiir thermische Solaranlagen mit einer Bruttokollektorfldche bis inklusive 25 m2 wird ein
Servicescheck in Hohe von € 300,- ausgestellt. Der Servicescheck wird ein Jahr nach der Forderzusage
zugesandt. Der Service ist danach von einem einschlidgigen Fachbetrieb oder Technischem Biiro
innerhalb von einem Jahr durchzufiihren. Der Servicescheck gehort zur Solarférderung und kann
ausschlieBlich vom Forderwerber eingeldst werden.

Fiir die Einlésung des Serviceschecks sind folgende Unterlagen beizulegen:

- Rechnung samt Zahlungsbeleg des durchgefiihrten Service der Solaranlage,

- vollstindig ausgefiilltes Serviceprotokoll iiber den Service der Solaranlage.

Forderausmafd fiir Holzheizungen, Hausanschluss an Nahwirme und
elektrisch betriebene Heizungswiarmepumpen in bestehenden
Wohnbauten:

Die Forderung betrdgt maximal 25 % der forderungsfédhigen Kosten, wobei der Ersatz bestehender
Heizsysteme gegen einen Hausanschluss an Nahwérme unabhéngig vom Alter des Gebdudes als
bestehende Wohnbauten gefordert werden kann und ist begrenzt mit:

Holzheizungen, Foérderhohe in €
Hausanschluss an Eigenheime (maximal 2 | Mehrwohnungshduser (mindestens 3 Wohnungen)
Nahwirmesysteme und Wohnungen) und
elektrisch betriebene Gemeinschaftsanlagen
Heizungswirmepumpen pro Gebidude pro Wohnung
Basisforderung € 2.000,-- € 1.000,-- € 400,--
Bonus fiir den Ersatz
fossiler Heizsysteme und € 2.000,-- € 4.000,--
Elektrodirektheizungen

Bonus fiir den Ersatz fossiler Heizsysteme und Elektrodirektheizungen:

Dieser Forderbonus wird gewahrt, wenn im Zuge der Heizungserneuerung ein fossiles Heizungssystem
ersetzt wird. Sémtliche weiteren vorhandenen fossilen Heizungssysteme sind gegebenenfalls zu
demontieren (z.B. Ol-Zentralheizung in Kombination mit einem Kohle/Koks- Allesbrenner). Die Kosten
fiir die fachgerechte Entsorgung sind mittels Rechnungen und Zahlungsbelegen nachzuweisen. Bei Ol-
Zentralheizungen ist auch der Oltank zu entfernen.

Bei der Erstellung der Unterlagen wurde mit grofiter Sorgfalt gearbeitet. Fehler konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor
einer Investitionsentscheidung kontaktieren Sie bitte die zustédndige Forderstelle.



Weitere Informationen zu Energie-Forderungen in bestehenden Wohnbauten: Energiefolder 2025.

Manche Gemeinden gewéhren zusitzliche Forderungen zu jenen des Landes. Informationen erhalten Sie
auf [hrem Gemeindeamt oder unter https://www.energieinstitut.at/foerderkompass.

Ansprechstelle:

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa)
Fachbereich Energie und Klimaschutz

Romerstrale 15, 6900 Bregenz, +43 5574 511 26105,
E-Mail: wirtschaft@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/energiefoerderungen

Bei der Erstellung der Unterlagen wurde mit grofiter Sorgfalt gearbeitet. Fehler konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor
einer Investitionsentscheidung kontaktieren Sie bitte die zustédndige Forderstelle.


https://vorarlberg.at/documents/302033/472360/Energiefolder+2025.pdf/dea16211-11ef-7310-8b41-41a967be2cb3?t=1738568740004
https://www.energieinstitut.at/foerderkompass
mailto:wirtschaft@vorarlberg.at
http://www.vorarlberg.at/energiefoerderungen
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